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1. Gesetzentwurf zur „Rückführung“ des Solidaritätszuschlags 

Der Solidaritätszuschlag wird als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer seit 1995 
(unbefristet) zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit erhoben. Seit längerem wird eine 
Abschaffung des Solidaritätszuschlages gefordert. Dies wird insbesondere damit begründet, dass der 
Ausnahmecharakter der Ergänzungsabgabe eine dauerhafte, immerwährende Erhebung der Steuer 
verbiete. Daneben wird auch auf die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Steuereinnahmen 
insgesamt verwiesen. 
 
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass 90 % der Zahler des Solidaritätszuschlags 
den Zuschlag ab 2021 nicht mehr zahlen müssen. Nun wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der dies 

umsetzen soll. In einem „ersten Schritt“ sollen ca. 90 % der Zahler von Lohnsteuer und veranlagter 
Einkommensteuer vollständig entlastet werden. Nach dem vorgelegten Gesetzentwurf werden einzeln 
veranlagte Stpfl. bis zu einem Bruttolohn von ca. 74 000 € pro Jahr vollständig vom Solidaritätszuschlag 
freigestellt. Dies soll ab 2021 gelten. Ist das Einkommen höher, so soll in einer Übergangszone der 
Solidaritätszuschlag gemindert werden, so dass im Ergebnis nach den Berechnungen des 
Bundesfinanzministeriums insgesamt 96,5 % der Stpfl. bessergestellt werden sollen als bislang. 
Einkommensteuerpflichtige mit hohem Einkommen und auch Kapitalgesellschaften sollen dagegen 
nicht entlastet werden. 
 
Hinweis: 

 
Aktuell wird die Frage, ob der Solidaritätszuschlag mit der Verfassung noch länger zu vereinbaren ist, heftig 
diskutiert. Insbesondere wird vorgebracht, dass nach dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende des Jahres 2019 die 
Erhebung dieser Ergänzungsabgabe nicht mehr zu rechtfertigen sei. So wird auch eine vollständige Abschaffung 
des Solidaritätszuschlages verbunden mit einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer 
vorgeschlagen. Insoweit bleibt der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens abzuwarten. 



 

 

2. Weitere Förderung der Elektromobilität – Regierungsentwurf 
beschlossen 

Die Bundesregierung hat am 31.7.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften beschlossen. Dabei 
wurden nun die vorgesehenen Änderungen bei der Grunderwerbsteuer in ein separates 
Gesetzgebungsverfahren überführt. Auch dies spricht dafür, dass die Kernpunkte des 
Gesetzgebungsvorhabens, also die Ausweitung der Förderung der Elektromobilität, vorrangig und 
kurzfristig beschlossen werden sollen. 
 
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass der vorhergehende Referentenentwurf noch eine Ausweitung 
der Definition der Geldleistung in Abgrenzung zum Sachbezug vorsah. So sollten beispielsweise 
nachträgliche Kostenerstattungen oder zweckgebundene Geldleistungen zu 
Zukunftssicherungsleistungen nicht mehr ohne weiteres als Sachbezug eingeordnet werden. Auch 
Geldkarten sollten im Gegensatz zum klassischen Gutschein vom Sachlohn ausgeschlossen sein. 
Diese vorgesehenen Änderungen sind nun komplett entfallen. 
 
Im Kern sind folgende Änderungen vorgesehen: 
 

 Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung 
für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge; 

 

 Verlängerung der Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines 
betrieblichen (Elektro-)Fahrrads; 

 

 Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers; 
 

 Eingeführt werden soll eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale, insbesondere bei Jobtickets, im Rahmen des Werbungskostenabzugs 
des Arbeitnehmers; 
 

 Einführung einer Sonderabschreibung in Höhe von 50 % für rein elektrische Lieferfahrzeuge; 
 

 Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Aufwendungen (vor allem 
Leasingaufwendungen) für Elektro-/Hybridfahrzeuge bzw. Fahrräder. 

 
Hinweis: 

 
Der weitere Gang des Gesetzgebungsverfahrens bleibt abzuwarten. Es kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die Maßnahmen zur weiteren Förderung der Elektromobilität im Herbst dieses Jahres endgültig beschlossen 
werden, so dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits jetzt hierauf einstellen können. 

3. Häusliches Arbeitszimmer: Kein anteiliger Abzug für Umbau des privat 
genutzten Badezimmers 

Unter bestimmten – mittlerweile deutlich eingeschränkten – Möglichkeiten können Kosten für ein 
betrieblich oder beruflich genutztes häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht werden. Von dem 
Grundsatz, dass Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers nicht abzugsfähig sind, gibt es folgende 
Ausnahmen: 
 

 Wenn dem Stpfl. für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, können die Aufwendungen bis höchstens 1 250 € im Jahr berücksichtigt werden. 
 

 Wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung des Stpfl. bildet, können die Aufwendungen sogar in voller Höhe berücksichtigt werden. 
 

 Anders als bis 2006 ist ein (begrenzter) Abzug dagegen auch dann nicht mehr möglich, wenn die 
berufliche Nutzung des Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit des Stpfl. ausmacht. 

 
Wird ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich anerkannt, so können (ggf. unter Beachtung der 
Abzugsbeschränkung) umfangreich Kosten geltend gemacht werden. Je nachdem, ob sich das 



 

 

häusliche Arbeitszimmer in einem Einfamilienhaus bzw. einer Eigentumswohnung oder in einer 
angemieteten Wohnung befindet, kommen dem Grunde nach folgende Kosten in Betracht: 
Schuldzinsen für Kredite, die zur Anschaffung, Herstellung oder Reparatur des Gebäudes oder der 
Eigentumswohnung verwendet worden sind, Gebäude-AfA, Mietaufwendungen, Grundsteuer, 
Reparaturaufwendungen, Gebäudeversicherung, Schornsteinfegergebühren, Müllabfuhrgebühren, 
Wassergeld, Stromkosten, Heizungskosten, Reinigungskosten und Aufwendungen für die Renovierung 
des Zimmers. Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers, die als Arbeitsmittel anzusehen sind, wie 
beispielsweise Regale, Schreibtisch oder Bürostuhl, können zudem unbegrenzt berücksichtigt werden. 
Sie fallen nicht unter die Abzugsbeschränkungen für ein häusliches Arbeitszimmer. 
 
Soweit die Kosten nicht – wie z.B. die Aufwendungen für die Ausstattung oder die Renovierung des 
Zimmers – allein für das häusliche Arbeitszimmer, sondern für das ganze Gebäude oder die ganze 
Eigentumswohnung anfallen, ist allein der auf das häusliche Arbeitszimmer entfallende Anteil der 
Gesamtaufwendungen abziehbar. Dieser Anteil ist grundsätzlich nach dem Verhältnis der Fläche des 
häuslichen Arbeitszimmers zur Wohnfläche des Einfamilienhauses bzw. der Wohnung zu ermitteln. 
 
Strittig war nun folgender Fall: Im Jahr 2011 hatten die zusammen veranlagten Stpfl. das Badezimmer 
und den vorgelagerten Flur in ihrem Eigenheim umfassend umgebaut. In dem Eigenheim nutzte der 
Stpfl. ein häusliches Arbeitszimmer, das 8,43 % der Gesamtfläche ausmachte. Der Stpfl. machte für 
das Streitjahr 8,43 % der entstandenen Umbaukosten im Zusammenhang mit seinem häuslichen 
Arbeitszimmer geltend. Das Finanzamt ließ dies aber nicht zu. Der Bundesfinanzhof hat diese 
Auffassung nun mit Urteil vom 14.5.2019 (Aktenzeichen VIII R 16/15) bestätigt. Nicht zu den 
abziehbaren Aufwendungen eines häuslichen Arbeitszimmers gehören die Aufwendungen des Stpfl. für 
in die private Sphäre eingebundene Räume, die bereits nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht 
dem Typus des Arbeitszimmers zuzurechnen sind, sondern ihrer Art oder ihrer Einrichtung nach 
erkennbar auch privaten Wohnzwecken dienen. Aufwendungen für Küche, Bad und Flur, die in die 
häusliche Sphäre eingebunden sind und zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, 
können daher auch dann nicht als Betriebsausgaben/Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn ein 
berücksichtigungsfähiges häusliches Arbeitszimmer existiert. Insbesondere sind sie nicht als allgemeine 
Gebäudekosten über den Flächenanteil des Arbeitszimmers zu berücksichtigen, da eine direkte 
Zuordnung zu ausschließlich oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken 
dienenden Räumen erfolgen kann. 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Im konkreten Fall sind die Kosten für eine Renovierung der Immobilie also sorgfältig zu trennen. Demgemäß sollten 
Handwerkerrechnungen differenziert erstellt werden. 

4. Anteil an der Komplementär-GmbH bei einer Ein-Mann-GmbH & Co. KG 
nicht zwingend notwendiges Sonderbetriebsvermögen 

Auch eine einzelne Person kann ihr wirtschaftliches Engagement in der Rechtsform einer GmbH & Co. 
KG betreiben. In diesem Fall ist diese alleiniger Kommanditist und alleiniger Gesellschafter der 
Komplementär-GmbH. Die Komplementär-GmbH ist dann zwingend notwendig, um die 
Personengesellschaft als Rechtsform wählen zu können, da eine Personengesellschaft mehrere 
Gesellschafter voraussetzt. Aus diesem Grund werden dann die Anteile an der Komplementär-GmbH 
steuerlich dem Sonderbetriebsvermögen des Kommanditisten bei der Personengesellschaft und nicht 
etwa dem steuerlichen Privatvermögen des Gesellschafters zugeordnet. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat nun aber mit Urteil vom 2.5.2019 (Aktenzeichen 11 K 1232/15 F) 
entschieden, dass eine solche Komplementär-GmbH-Beteiligung dann kein notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen darstellt, wenn die GmbH über einen eigenen Geschäftsbetrieb von 
nicht untergeordneter Bedeutung verfügt. Die Finanzverwaltung sieht diesen Ausnahmefall bislang 

nicht. 
 
Die Zuordnung der Beteiligung zum Sonderbetriebsvermögen bei der Personengesellschaft kann in 
verschiedenen Fällen von erheblicher steuerlicher Bedeutung sein. Im Urteilsfall war zu entscheiden, 
ob der Kommanditist einen Entnahmegewinn zu versteuern hatte, als er Anteile an der Komplementär-
GmbH an seine Kinder verschenkte. Das hätte vorausgesetzt, dass die GmbH-Beteiligung zum 
steuerlichen Betriebsvermögen bei der Personengesellschaft gehört hat. Das Finanzgericht hat hier das 
Vorliegen von notwendigem (Sonder-)Betriebsvermögen verneint, so dass es nicht zu einer 
Entnahmebesteuerung kam. 
 
 



 

 

Handlungsempfehlung: 

 
Insoweit kann diese Entscheidung im Einzelfall wichtig sein. Zu beachten ist allerdings, dass gegen das Urteil des 
Finanzgerichts nun unter dem Aktenzeichen IV R 15/19 die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist. Des 
Weiteren ist zu beachten, dass – unter bestimmten Bedingungen – auch dann, wenn kein notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen vorliegen sollte, die Beteiligung durch eine Bilanzierungsentscheidung dem 
Sonderbetriebsvermögen zugeordnet werden kann. Dies zeigt, dass solche Konstellationen unter Hinzuziehung 
steuerlichen Rats sorgfältig geprüft und entsprechend bilanziert werden müssen. 

5. Veröffentlichung der Taxonomien 6.3 

Mit der betrieblichen Steuererklärung ist im Falle der Gewinnermittlung mittels Bilanzierung auch die 
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Insoweit 
besteht die Besonderheit darin, dass Inhalt und Struktur der zu übermittelnden Daten von der 
Finanzverwaltung exakt vorgegeben werden. Das vorgegebene Datenschema wird als Taxonomie 
bezeichnet. Von Seiten der Finanzverwaltung erfolgen insoweit detaillierte Vorgaben, um die 
übermittelten Datensätze elektronisch auswerten, also bspw. Zeitreihenvergleiche oder Vergleiche mit 
Branchenkennziffern vornehmen zu können und damit Auffälligkeiten und Steuerrisiken elektronisch 
auszufiltern. 
 
Diese Steuertaxonomie wird jährlich aktualisiert und an gesetzliche Änderungen bzw. die Bedürfnisse 
der Finanzverwaltung angepasst. Nun wurde mit Schreiben vom 2.7.2019 die Veröffentlichung der 
Taxonomie 6.3 bekannt gegeben. Diese ist verpflichtend ab dem Wirtschaftsjahr 2020 anzuwenden. 
Dies bedeutet, dass wenn die Befüllung der einzelnen Taxonomiepositionen unmittelbar aus den Daten 
der Buchhaltung heraus erfolgen soll, die Buchhaltung ab dem 1.1.2020 an die neue Taxonomie 
angepasst werden muss. 
 
Auf folgende Neuerungen weist die Finanzverwaltung hin: 
 

 Ergebnisverteilung bei Personengesellschaften: Ein von der Mitunternehmerschaft erzielter 
Steuerbilanzgewinn erhöht in einem ersten Schritt stets das steuerliche Eigenkapital und damit die 
Kapitalanteile der Mitunternehmer entsprechend dem ihnen zuzurechnenden Anteil am 
Steuerbilanzgewinn. Ist der Gewinnanteil des Mitunternehmers vollständig oder teilweise auf einem 
als Fremdkapital einzustufenden Gesellschafterkonto zu erfassen, weil dieser entnehmbar ist oder 
vom Gesellschafter ausdrücklich als Fremdkapital stehen gelassen wird, ist insoweit in einem 
zweiten Schritt eine Entnahme zu berücksichtigen, die dann zu einer Minderung seines 
Kapitalanteils führt. Ab der Version 6.3 greift bei der elektronischen Prüfung des eingereichten 
Datensatzes eine ERiC-Regel, durch die Bilanzen einer Mitunternehmerschaft als fehlerhaft 
zurückgewiesen werden, sofern Gewinnanteile eines Mitunternehmers unmittelbar auf einem 
steuerlich als Fremdkapital zu beurteilenden Gesellschafterkonto erfasst werden. Da 
entnahmefähige Gewinnanteile, soweit und solange sie nicht entnommen werden, i.d.R. eine dem 
Sonderbetriebsvermögen I zuzuordnende Forderung des jeweiligen Mitunternehmers darstellen, 
ist im Sonderbereich des jeweiligen Mitunternehmers in diesem Fall korrespondierend eine Einlage 
zu erfassen. Mithin ist die Gewinnverwendung entsprechend diesen Vorgaben zu buchen. 
 

 Umsetzung des InvStG 2018: Es wurden zahlreiche neue Taxonomie-Positionen zur Darstellung 
von Sachverhalten auf Ebene des Anlegers, der dem Betriebsvermögen zugeordnete Investment- 
oder Spezial-Investmentanteile hält, aufgenommen. Beispielsweise wurden im Berichtsteil „Bilanz“ 
zur innerbilanziellen Abbildung von gesetzlich geregelten Veräußerungsfiktionen neue Taxonomie-
Positionen geschaffen. Für durch die fingierte Veräußerung der Investment- oder Spezial-
Investmentanteile aufgedeckte stille Reserven wurden die Taxonomie-Positionen „Rücklagen nach 
dem InvStG“ geschaffen. Unter anderem zur innerbilanziellen Erfassung von Vorabpauschalen und 
ausschüttungsgleichen Erträgen sind als steuerliche Bilanzierungshilfe Ausgleichsposten 
vorgesehen. Im Berichtsteil „Gewinn- und Verlustrechnung“ wurden zahlreiche Taxonomie-
Positionen für Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Investment- und Spezial-
Investmentanteilen ergänzt. Außerdem wurden im Berichtsteil „steuerliche Gewinnermittlung“ 
Taxonomie-Positionen für außerbilanzielle Korrekturen ergänzt. 

 
Handlungsempfehlung: 

 
Werden Anteile an Investment- und Spezial-Investmentanteilen gehalten, so müssen ab dem Wirtschaftsjahr 2020 
entsprechende (fiktive) Erträge richtig in der Buchhaltung abgebildet werden, damit die entsprechenden Daten für 
die E-Bilanz bereitstehen. 



 

 

6. Vorsteuerabzugsbeschränkung bei Bewirtungsaufwendungen 

Bewirtungsaufwendungen berechtigten zum Vorsteuerabzug, wenn und soweit sie angemessen und 
nachgewiesen sind. Ertragsteuerlich wird der Betriebsausgabenabzug insbesondere an die Erfüllung 
genau umschriebener Nachweisanforderungen geknüpft. Der Stpfl. hat demnach zum Nachweis der 
Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen schriftlich die folgenden Angaben zu 
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Hat die 
Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern 
der Bewirtung; die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen. Weitere Voraussetzung für die 
ertragsteuerliche Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben ist die zeitnahe 
Erstellung des Eigenbelegs. 
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte nun über folgenden Streitfall zu entscheiden. Es ging um 
Bewirtungsaufwendungen betreffend Geschäftsessen des Stpfl. mit Geschäftspartnern in einem 
angemessenen Umfang, jedoch enthielten die entsprechenden Belege zunächst keine Eintragungen zu 
Anlass und Teilnehmern der Bewirtung. Entsprechende Angaben wurden erst später nachgeholt. 
Fraglich war nun, ob die Nachholung der einkommensteuerlichen Formerfordernisse erst im 
Einspruchsverfahren, mithin also erst ca. vier Jahre nach erfolgter Bewirtung, den Vorsteuerabzug 
ausschließen kann. Dies ist nach Ansicht des Gerichts zu verneinen, wie dieses mit Urteil vom 9.4.2019 
(Aktenzeichen 5 K 5119/18) entschieden hat. 
 
Das Finanzgericht vertritt die Auffassung, dass ein Verstoß gegen die einkommensteuerrechtlichen 
Aufzeichnungspflichten für Bewirtungsaufwendungen (z.B. ein fehlender Bewirtungsbeleg) nicht 

zugleich zur Versagung des Vorsteuerabzugs führt; vielmehr sei allein entscheidend, ob die 
Bewirtungsaufwendungen nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen zu beurteilen seien. 
Als Ausnahme vom Grundsatz des Rechts auf Vorsteuerabzug, das die Neutralität der Umsatzsteuer 
garantiert, ist eine enge Auslegung der Norm zur Einschränkung des Vorsteuerabzugs aus 
Bewirtungskosten geboten. Die Versagung des Vorsteuerabzugs allein auf Grundlage der 
Nichteinhaltung von Formvorschriften – unabhängig davon, ob der Stpfl. die materiellen 
Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nachweisen kann – stellt zur Überzeugung des Gerichts eine 
mit dem mehrwertsteuerrechtlichen Neutralitätsgrundsatz nicht vereinbare Belastung des Stpfl. dar. 
Vielmehr muss die Vorsteuerabzugseinschränkung bei Bewirtungsaufwendungen dahingehend 
unionsrechtskonform ausgelegt werden, dass ein Nachweis der unternehmerischen Verwendung der 
Bewirtungsleistungen und des Bezugs der Leistungen von einem Unternehmer genügt, jedenfalls sofern 
die Bewirtungsaufwendungen – wie im Streitfall – als angemessen anzusehen waren. Ein solcher 
Nachweis war im Streitfall durch die Bewirtungsbelege sowie die nachgeholten glaubhaften 
Eintragungen auf diesen Belegen zur Überzeugung des Senats hinreichend erbracht. 
 
Handlungsempfehlung: 

 
Insbesondere anderslautenden Feststellungen in steuerlichen Außenprüfungen sollte mit dieser Entscheidung 
begegnet werden. Zu beachten ist, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, also möglicherweise Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt wird. 

7. Steuerermäßigung wegen Unterbringung eines Elternteils in einem 
Pflegeheim? 

Der Bundesfinanzhof stellt mit Urteil vom 3.4.2019 (Aktenzeichen VI R 19/17) klar, dass die 
Steuerermäßigung für Aufwendungen, die einem Stpfl. wegen der Unterbringung in einem Heim oder 
zur dauernden Pflege erwachsen, der Stpfl. nur für seine eigene Unterbringung in einem Heim oder für 
seine eigene Pflege in Anspruch nehmen kann. 
 
Im Streitfall hatte der Stpfl. die Aufwendungen seiner Mutter für deren Aufenthalt in einem Seniorenheim 
übernommen. Er machte diese Kosten, soweit sie auf Pflege und Verpflegung seiner Mutter entfielen, 
steuermindernd geltend. Finanzamt und Finanzgericht gewährten die beantragte Steuerermäßigung 
jedoch nicht. 
 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Steuerermäßigung kann nur für die Inanspruchnahme von 
„eigenen“ haushaltsnahen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Stpfl., die für die 

Unterbringung oder Pflege anderer Personen aufkommen, können für diese Aufwendungen die 
Steuerermäßigung hingegen nicht beanspruchen. 
 
 
 



 

 

Hinweis: 

 
Die Frage, ob die Mutter Aufwendungen für ihre Unterbringung in dem Heim als Drittaufwand unter dem 
Gesichtspunkt des abgekürzten Zahlungswegs abziehen könnte, musste das Gericht im vorliegenden Fall nicht 
entscheiden. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Aufwendungen für die Unterbringung in einem 
Pflegeheim vielfach beim Stpfl. als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen sind. Vorliegend könnten also 
ggf. die vom Sohn getragenen Kosten der Mutter zugerechnet werden, wenn der Sohn die Zahlungen für die Mutter 
geleistet hat. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 


